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A. Bekanntmachungen des Königlichen Landratlis-Amts.
Nr. 332. · O els, den 23. October 1879.

Betrisft die Klassensteuer-Veranlagung
pro 1880,-81.

Da die Zeit zum Beginne der Klassensteuer-Ver-
anlagungsarbeiten für das Etatsjahr 1880 81 heran-
rückt, mache ich die Magisträte und Gemeindevorstände,
sowie die Gutsvorsteher des Kreises auf die Beachtung
folgender Bestimmungen aufmerksam:

Die Aufnahme des Personenstaudes zur
Klassensteuer-Veranlagung hat nach Anordnung
des Herrn Finanzmmisters überall gleichzeitig
und zwar __

am 12. November er
stattzufinden, und nnr bei gröfzeren Ortschaften,
wo dieselbe nicht an einem Tage zu Ende geführt
werden kann, musz die Ausnahme ununterbrochen
an den nächstfolgenden Wcrltagen fortgesetzt und
in möglichst kurzer Frist zu Ende gebracht werden.

Demgemäß veranlasse ich die Magisträte und Ge-
meindevorstände, sowie die Gutsvorsteher, die Aufnahme
des Personenstandes überall am 12. November er.
von Haus zu Haus vorzunehmen und die betreffenden
Listen ohne Unterbrechung fertig zu stellen, wobei
zu beachten ist, daß in den Personenstandslisten sämmt-
liche Einwohner des Ortes, auch die der klafsisicirten
Einkommensteuer unterliegenden und ebenso diejenigen
Personen, welche zur Zeit der Aufnahme des Arbeits-
verdienstes wegen oder aus anderen Gründen vom
Orte abwesend sind, aufgenommen werden müssen.

Auf Grund der Personenstandsliste hat so-
dann die Aufstellung der Einkommens-Nach-
weisung, in welche —- dem § 6 der Veranlagungs-
Instruktion entsprechend — nur die Hans-
haltungsvorstände nnd Einzelnsteueruden aufzu-
nehmen sind, nnd demnächst die Ausfüllung der
Spalten 1—7 der Klassenstcuer-Rolle zu erfolgen.

Damit die laufende Nummer und Personenzahl
auf jeder Seite der Einkommensnachweifung mit der
.laufenden Nummer und Personenzahl auf jeder Seite
der Rolle genau übereinstimmt, find die einkommen-
steuerpflichtigen Personen in die Einkommens-Nach-  

weisung mit aufzunehmen. Bei diesen Personen sind
jedoch nur die Rubriken 1—4 auszufüllen und da-
hinter ist der Vermerk ,,einkommensteuerpflichtig« ein-
zutragen. Bei allen übrigen, nicht einkonuneusteuer-
pflichtigen Personen sind die Spalten 1 bis incl. 29
unter genauer Beobachtung der auf dem Titelbogen
der Einkommens-Nachweisung abgedruckten Gebrauchs-
anweisung und der hierüber gegebenen Kreisblatt-Ver-
fügungen vom 30. October 1877, Kreisblatt S. 186,
und 22. October 1878, Seite 176, gewisser-haft und
sorgfältig auszufüllen.

Die hiernach aufgestellten und unterschriftlich voll-
zogenen Einkommens-Nachweisnngen und Personen-
standslisteu sind bis zum 1. December cr., Behufs
einer vorläufigen Prüfung, an mich einzureichen.

Die Termine zur Vorrevision der Einkommens-
Nachweisungen werden später bekannt gemacht werden
und in Betreff der Einschätzung durch die Ortsein-
schätzungs-Commission wird weitere Verfügung ergehen.

Breslan, den 2(). September 1879.

Polizei - Verordnung,
betreffend den Verkauf und die Aufbewahrung von

Giften.
Auf Grund des § 76 der Provinzialordnung vom

29· Juni 1875 und der §§ 6 und 12 des Gesetzes
über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 er-
lasse ich unter Zustimmung des Provinzialrathes und
unter Aufhebung aller entgegenstehenden Verordnungen
für den Umfang der ganzen Provinz Schlesien nach-
stehende Polizei-Verordnung:

I. Berechtigung zum Handel mit Giften.
§ 1. Der Handel mit Giften und giftigen Stoffen

jeglicher Art, also auch das Feilhalten giftiger Farben
und heftig wirkender Droguen und Chemikalien ist
außer den Apothekern nur denjenigen Personen ge-
stattet, welche hierzu die besondere Genehmigung seitens
der zuständigen Polizeibehörde (die Polizeiperwalter
in den Städten und die Amtsvorsteher in den Kreisen)
erhalten haben.

Nr. 333.
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§ 2. Für sämmtliche Gewerbetreibende gelten
bezüglich des Verkehrs mit Giften und giftigen Stoffen
die nachstehenden Bestimmungen mit der Beschränkung,
daß die in der Reichs-Verordnung vom 4. Jan. 1875
(Reichsgesetzbl. S. 5) ausgeführten Gifte von Produ-
zenten und Fabrikanten nur im Großhandel an Kauf-
leute und Apotheker überlassen werden dürfen und der
weitere Vertrieb derselben nur in den Apotheken statt-
finden darf.

§ 3. Der Handel mit Giften und giftigen Stoffen
im Umherziehen ist nicht gestattet. (§ 56 der Ge-
werbe-Ordnung vom ,21. Juni 1869.)

§ 4. Kammerjäger und andere Gewerbetreibende,
welche sich mit der Anwendung von Giften zum Ver-
tilgen schädlicher Thiere abgeben, dürfen ihre Gift-
mittel nur selbst an Ortund Stelle verwenden und
ist ihnen der Verkauf dieser Giftmittel zum Gebrauche
in der Hand des Käufers untersagt.

§ 5. Der Handel mit Tapeten, Rouleaux, Pa-
pieren, Tarlatans, Wachsstöcken, Kerzen und anderen
Stoffen, welche mittelst arsenikhaltiger Farben gefärbt,
oder mit solchen bedruckt sind, ingleichen der Verkauf
arsenikhaltiger Farben in Tuschkasten ist, soweit dazu
nicht besondere Erlaubniß ertheilt ist, untersagt.

§ 6. Giftige Farben dürfen weder bei Kinder-
spielzeug, noch bei Zuckerwerk und anderen Eßwaaren
verwendet und dürfen derartig bereitete Waaren über-
haupt nicht feilgeboten werden.

« II. Aufbewahrung der Gifte.
§ 7. Die starken sogenannten direkten Gifte

(siehe das Verzeichniß A.) und die aus denselben
hergestellten Präparate sind in verschlossenen, hin-
reichend hellen, zu anderen Zwecken nicht benutzten
Gemächern oder Verschlägen aufzubewahren und da-
selbst in feften, dauerhaften, nicht durchläßigen, gut
verstopften und deutlich signirten Vorrathsgefäßen zu
halten. Die Gifte sind in der Art zu ordnen, daß
1) die arsenikhaltigen (Arsenicalia),
2) die quecksilberhaltigen (ls-1ereuria.lia) und
3) die blausäurehaltigen Gifte (Cyanata)

von einander getrennt und in einer besonderen ver-
schlossenen Abtheilung oder einem besonderen Schranke
innerhalb der Gistkammer verwahrt werden.

§ 8. Der Phosphor (Stangen-Phosphor) ist
unter Wasser in Gefäßen von starkem Glase mit glä-
sernen Stöpseln aufzubewahren Die Glasgefäße
mü sen mit Sand oder Asbest umschüttet in Blech-
kapseln stehen. »

Der Phosphor und die zum Vertilgen von Un-
geziefer angefertigten phosphorhaltigen Präparate sind
stets in einem feuersicheren, gut verschlossenen und
signirten Behältniß im Keller oder in einem Gewölbe,
ganz allein für fich, zu verwahren. »

Für jede der vier Arten von Giften —
Arsenicalien, Mercuralia, Cyanata und Phosphor
—-— müssen besondere signirte Dispenfirgeräthe (signirte
Waagschale, signirte Löffel, Mörser, Gewichte u. f. w.)
gehalten und in der betreffenden Giftabtheilung auf-
bewahrt werden. _ ·

§ 10. Die Signaturen der Gefäße müssen dem  

kJnhalte genau entsprechen, deutlich leserlich und in
Oelfarbe ausgeführt oder eingebrannt fein.

Zur Verhütung von Verwechselungen beim Ge-
schäftsbetriebe müssen die Signaturen bei den Giften
(Siehe Verzeichniß A.) nicht nur durchweg aus gleichen
Farben bestehen, sondern die Farben müssen überdies
auch von den auf den sonstigen Gefäßen angebrachten
Signaturfarben verschieden fein.

§ 11. Die Thiir eines jeden der erwähnten vier
Giftbehältnisse muß an ihrer äußeren Fläche die Be-
zeichnung »Gist« und das Bild eines Todtenkopfes
tragen.

§ 12. Die weniger heftig wirkenden, sogenannten
indirekten Gifte (siehe das Verzeichniß B.) und «alle
übrigen, in dem Verzeichniß nicht ausgeführten Stoffe
von gleich heftiger Wirkung sind in verschlossenen und
abgesonderten Behältnissen, oder in eigenen, besondern
Räumen ·aufzubewahren, jedoch nicht in denjenigen
Räumen, wo die Gifte des Verzeichnifses A. gehalten
werden.

§ 13. Die Vorrath8- und Standgefäße müssen
deutlich und fest signirt sein, und die sämmtlichen Sig-
naturen für die Stoffe des Verzeichnifses B. sind aus
den gleichen Farben herzustellen, die sich jedoch wieder-
um von den bei den übrigen Signaturen in Anwen-
dung gebrachten Farben unterscheiden müssen.

§ 14. Zum Verkauf der Giftstoffe (Verzeichniß
B.) ist besonderes signirtes und anderweitig nicht zu
benutzendes Dispensirgeräth (Waagen, Löffel, Gewichte,
Mörser n. f. w.) zu halten.

§ 15. Künstler und Gewerbetreibende, welche
Gifte zu ihren Arbeiten bedürfen, müssen die Gift-
vorräthe unter sicherem Verschluß und von allen übri-
gen Gegenständen gesondert aufbewahren und zwar
in festen Gefäßen, an welchen die dem Inhalt ent-
sprechende Bezeichnung und außerdem das s Fort »Gift«
nebst drei Kreuzen (f s- f‘) deutlich angebracht ist.

III. Verabfolgung der Giftwaaren.
§ 16. Die Gifte, welche in dem Verzeichniß A.

benannt sind, dürfen nur zum technischen Gebrauch an
Künstler und Gewerbetreibende, die deren zu ihren
Arbeiten bedürfen, sowie zur Tilgung schädlicher Thiere
und zwar nur an solche Personen verkauft oder über-
lassen werden, welche dem Verkäufer als zuverlässig
bekannt sind, oder sich über ihre Zuverlässigkeit durch
eine für den besonderen Zweck ausgefertigte Bescheini-
gung der zuständigen Polizeibehörde auszuweisen ver-
mögen.

§ 17. Ueber das entnommene Gift hat der
Käufer einen Empfangsschein auszustellen» Jn dem
Empfangsscheine, welchen der Käufer zu unterschreiben
hat, müssen die Art des em fangenen Giftes, die
Quantität desselben, der Zwes«, wozu das Gift ge-
braucht werden soll, sowie auch der Name des Ab-
holers angegeben fein. Die vollzogenen Giftscheine
hat der Verkäufer numerirt aufzuheben.

§ 18. Der Verkäufer hat ein Giftbuch zu halten,
in welchem die Verabfolgung der Gifte unverzüglich
unter folgenden Kolonnen einzutragen ist:
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1) die Nummer des Giftscheines,
2) das Datum,
3) der Name des Beftellers,
4) der Name des Empfängers,
ö) die Art des Giftes,
6) die Quantität begaben,
7) die beabsichtigte ’erwendung, « »
8) der Name des Cxpedienten, d. h. desjenigen,

welcher das Gift abgegeben hat.
§ 19. Die Gifte dürfen nur an Erwachsene und

solche Personen verabfolgt werden, über deren Zuver-
lässigkeit kein Zweifel obwaltet, nicht aber an Kinder,
Schüler, Lehrlinge und dergleichen. .

§ 20. Die Verpackung und angemessene Bezeich-
nung der direkten Gifte behufs des Verkaufs muß in
der Giftkaunner geschehen. Die Gifte müssen in dich-
ten, festen Behältnissen von Holz oder Steingut und
nicht in bloßen Papierbeuteln abgegeben werden und
find diese Behältnisse sorgfältig zu verbinden, zu ver-
siegeln und mit der Bemerkung des Inhaltes zu ver-
sehen, sowie mit dem Worte »Gift« und außerdem
mit drei Kreuzen ("f s- -s·) deutlich zu bezeichnen.

§ 21. Der weiße Arsenik darf zum Vertilgen
der Ratten, Mäuse und anderer schädlicher Thiere
niemals rein, sondern nur in Vermischung mit 1 Theil
Kienruß und 1 Theil Saftgrün und 24 Theilen Ar-
senik verabfolgt werden.

Dieser Beschränkung bei Verwendung des Arseniks
sind auch die Kammerjäger unterworfen.

§ 22. Das sogenannte Fliegenpapier, insofern
es arseuikhaltig ist, sowie Kobalt- oder Fliegenftein-
lösungeu als Fliegenvertilgungsmittel dürfen ebenfalls
nur unter Beachtung der in den §§ 16 bis 19 aufge-
führten Bedingungen verkauft werden.

Fliegenpapier muß durch aufgedruckte Stempel
als giftig bezeichnet und als solches kenntlich gemacht sein.

§ 23. Von den im Verzeichniß B. ausgeführten
giftigen Waaren dürfen eoncentrirte Schwefelsäure
(Vitriolöl, 01eum), Salpetersäure, Scheidewasser, Salz-
säure und Aetzlauge (Flaschenlauge) im Kleinhandel nur
gegen Giftscheine in starken, fest verstöpselten, verbun-
denen und versiegelten Gefäßen, welche mit dem Worte
»Gift« und mit drei Kreuzen deutlich signirt sein
müssen, verabfolgt werden.

Die übrigen im Verzeichniß B. ausgeführten
Waaren können zwar ohne Giftschein abgegeben werden,
doch müssen die Abgabegefäße ebenfalls, wie vorstehend,
gut verwahrt und signirt sein.

§ 24. Auch die Gifte aus dem Verzeichniß B.
dürfen nur an zuverläßige erwachsene Personen, nie-
mals aber an Kinder, Schüler, Lehrlinge abgegeben
werden. .

§ 25. Großhändler mit Arzneiwaaren und Gif-
ten, auf welche die Verordnung vom 4. Januar 1875,
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, keine An-
wendung findet, haben hinsichtlich der Aufbewahrung
der Giftvorräthe die in den §§ 7——-14 ausgeführten
Bestimmungen ebenfalls streng zu beachten.

IV. Beaufsichtigung des Gifthandels.
§ 26. Der Gifthandel ist der Beaufsichtigung  

durch die Polizeibehörden und durch die Medicinal-
beamten unterworfen.

V. Strafbestimmungen.
§ 27. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehen-

den Bestimmungen werden, sofern nicht höhere Stra-
fen nach den bestehenden Gesetzen Anwendung finden,
mit einer Geldbuße bis zu dreißig Mark, oder im
Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.

Außerdem bleiben mit Giften handelnde Per-
sonen für jeden aus Vernachlässigung oder Ueber-
tretung der bezüglichen Vorschriften entstandenen Nach-
theil den Gesetzen gemäß verantwortlich

» Verzeichuiß A.
Direkte Gifte, welche nur in besonderen abge-

fchlossenen Räumen (Giftkammern) aufzubewahren sind
(mit Ausschluß derjenigen direkten Gifte, welche nach
dem Gesetz vom 4. Januar 1875 nur von Apothekern
und Großhändlern verkauft werden dürfen).

I. Arseuicalia (Arsenik und dessen Verbindungen),
Arsenik-Metall (Scherbenkobalt, Fliegenstein),
Arsemge Säure (Giftmehl, Rattenpulver),
Rothes Schwefelarsenik (Realgar),
Gelbes Schwefelarsenik (0perment),
Jod-Arsenik,
Arseniksaures Eisenoxydul,
Arseniksaures Kali und alle übrigen Arseu-chs-

bindungen, _
Arsenhaltige Farbenfs
Arsenhaltige Gifte zum Vertilgen von Ungeziefer,
Fliegenpapien Fliegenwasser und dergleichen.

II. Mercurialia (Queckfilber-Verbindungen),
Quecksilberchlorid (Sublimat),
Quecksilberoxyd (rother Präeipitat),
Schwefelsaures Quecksilberoxyd (Tu1·pethum mi-

nerale),
Essigfaures Quecksilberoxyd,
Quecksilberbromid und andere heftig wirkende

Quecksilbersalze
III. Cyanata (Blausäurehaltige Stoffe),

Blausäure,
Bittermandelöl (()leum amygdal. aethereum),
Kirfchlorbeeröl (()leum Laurocerasi aethereum),
Hydrarg. oynatum (Cyan-Queckfilber),
Kalium cynatum (Cyankalium),
Zinkum cynatum (Cyanzink).

IV. Phosphor und die zum Vertilgeu von Ungeziefer
daraus gesertngten Gifte.

er eichniß B.
Judireete Gifte un heftig wirkende Stoffe, welche

getrennt von anderen Waaren aufzubewahren sind
(mit Ausschluß der in der Verordnung vom 4. Ja-
nuar 1875 aufgeführten).

Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure, Karbol-
sä.ure, Chromsäure,

Spießglanzbutter, Höllenstein,
Kupfervitriol und andere Kupfersalze,
Kadmiumsalze,

*) Zu den arfenhaltigen Farben gehören: S wein-
fuhrter, Schwedisches, Scheelsches, Wiener, aiser-
Mitis- oder Papagei-Grün, mehrere Anilin-Farbxe«n.«
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Bleiweiß, Mennige, Bleiglätte Hund andere Blei-
verbindungen,

Gummigutti,
Jod, Brom, —
Quecksilberbromür, schwarzes Quecksilberoxydul,
Kleesäure, Kleesalz,
Aetzkali, Aetznatron, Aetzlauge,
Nitrobenzol oder Mirbanöl,
Kokkelskörner, Ignatiusbohne,
Zinnsalze, wie

Stannum chloratum fumans,
Stannum ammoniacatum chloratum,
stannum chloratum crystallisatum,

Giftige Farben,
Zu diesen gehören:

. a. weiße: Bleiweiß (Veuetiauisches, Kremser-Weisz.),
b. rothe: Chromrotl), Mennige, Anilinroth (ausge-

nommen giftfreies),
c. gelbe: Chromgelb (Neugelb, Königsgelb, Chrom:

sauresBleioxyd,Chromorauge,Bleiglätte(Ma.ssicot),
chromsaures Kali, Zinkgelb, Kasseler Gelb (Mineral-
gelb), Neapelgelb, Gummigutti, Pikrinsäure und
deren Verbindungen, Auiliugelb (ausgenommen
giftfreies),

d. blau e : Kalkblau (Casselnuum’sches Blau), Oelblau
(K«upferindigo), Königsblau (Smalte), Bremer,
Berg- und Lasurblau, Auilinblau (ausgenommen
giftfreies),

e. g r ii ne : Grünspan, Chromgrün (Gemisch von Chrom:
saurem Bleioxyd mit Berliner Blau), Neugrün,
Neapler Grün, Gentcles Grün (zinnsauresKu1,1fer-
oxyd), Braunschweiger Grün, Anilingrün (ausge-
nommen gistfreies).
Der Ober-Präsident von Schlesien.

gez. von Scydcwilz.
Oels, den 22. October 1879.

Vorsteher-We Polizei-Verordnung bringe ich hier-
durch zur öffentlichen Kenntniß. Die städtischen Polizei-
verwaltungen wollen für deren weitere Verbreitung
durch den Abdruck in den Lokalblättern Sorge tragen.

————.

Nr. 33-4. Proskau im September 1879.
Das Winter-Semester am Königlichen pomolo-

gischen Institute zu Proskau in Schlesieu beginnt An-
fang October.

Der Unterricht umfaßt während des zweijährigen
Kursus aus dem theoretischen und praktischen Gebiete:

a. Hauptsächer: Bodenkunde, Allgemeiner Pflanzen-
bau, Obstknltur, insbesondere Obstbamnzucht, Obst-
kenntniß (Pomologie), Obstbenutzung, Lehre vom
Baumschnitt ; Weinbau, Gemüsebau, Treiberei, Handels-
gewächsbau, Landschaftsgärtnerei, Gehölzzucht und
Gehölzkunde, Planzeichnen, Zeichnen und Malen von
Früchten und Blumen, Feldmessen und Nivelliren.
b. Begründende Fächer: Mathematik, Physik, Chemie,
Mineralogie, Botanik, Krankheiten der Pflanzen,
mikroskopische Uelmngen.» c. Nebensächer: Buchführung,
Encyklopädie der Landwirthschaft

Anmeldungen zur Aufnahme haben unter Bei-
bringung der Zeugnisse schriftlich oder mündlich bei

 

 

-

dem unterzeichneten Direktor zu erfolgen. Derselbe
Ist auch bereit, auf portofreie Anfrage weitere Aus-
kunft zu ertheilen.

Stoll.
Oels, den 22. October 1879.

Ich mache darauf aufmerksam, daß bei dem hohen
volkswirthschaftlichen Interesse des rationellen Obst-
baues es im wohlverstandenen Interesse nicht nur
vieler ländlicher Besitzer und Vereine, sondern auch
ganz besonders einer jeden Commuue liegt, in ihrer
Mitte Persönlichkeiten zu haben, welche mit der Natur
des Obstbaumes und der zu seinem Gedeihen erforder-
lichen Behandlungsweise vertraut sind. Es wird des-
halb die Beschickung des betreffenden Lehrkursus
dringend empfohlen.

Nr. 335. Oels, den 22. October 1879.

Bestellt wurde Seitens des Herrn Ober-Präsi-
deuten der Provinz Schlesien der Wirthschafts-Inspee-
tor Gustav Beer zu Süßwinkel zum zweiten Standes-
beamten-Stellvertreter für den Standesamts-Bezirk
Süßwinkel

 

Nr. 336. Oels, den 18. October 1879.

Gegenwärtig vacaute, mit Militär-
Anwartern zu besetzende Stellen.

1) SJäatfch't'an, Magistrat, Rathhaus-Kastellan und
Rathsdiener, 432 M. Gehalt jährlich uud freie Woh-
nung, Beheizung und Beleuchtung;

2) Strehlen, Magistrat, Rathsdiener und Poli-
zeisergeant, 600 M. Gehalt jährlich.

Der Königliche Landrath.
von Rosenberg.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 17. October 1879.

Seitens der Königlichen Regierung zu Breslan
ist die Bestimmung der Circu«lar-Verfügung vom
25. Iuli 1867, nach welcher die Steuerlieferzettel stets
unterschrieben und untersiegelt, sowie mit dem Datum
der Einzahlung versehen werden sollen, zur Beachtung
in Erinnerung gebracht worden. In Folge dessen
werden die Herren Gutsvorsteher und Ortssteuersz
heber resp. Ortsvorstände hierdurch ersucht, diese Be-
stimmung künftighin ebenfalls genau befolgen zu grellen,
indem ungenügende Steuerlieferzettel bec der Steuer-
Abfuhr zur Vervollständigung zurückgegeben werden
müßten. .

Königl. Kreis-Steuer-Kasse.
Menzel.
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 Beilage ' zuNu 44 des-EieisfcrzKreisbla
manchen Artikean im Interesse einzelner besondersDie gegenwärtiges-. - Erinnrtungen von der

· Wirthfchnftsrefprms
Als der Reichstanzleu in. dem Schreiben rom-

11«5. Dezember 1878, nachdem die Einsetzung einer
Kommission zur Revision des Zolltariss vom-Bundes-
rath beschlossen worden,- die Gesichtspunkte darlegte,
weiche ihm bei der Revision als leitende vorschwebten,
stellte er. in bie erste Linie »die Verminderung der direk-
ten Steuerlast durch Vermehrung der auf indirekten Abga-
bensberuhendenEinnahmen des Reichs-K ,,Je ergiebiger«, -
so wurde imVerlauf des Schreibens gesagt,-»manks
das Zollshstem in. finanzieller Hinsicht gestaltet, um
so. größer werben bie Erleichterungen auf dein Gebiet
der direkten Steuern sein können und sein müssen.«-
Ferner wurde gefügt: „nicht in Vermehrung der für
die Zwecke des Reichs und der Staaten nothwendigen
Lasten, sondern in. der- Uebertragung eines größeren
Theils der unvermeidlichen Lasten aus« die weniger
druckenden indirekten Steuern bestehe das Wesen der
Finanzresorm, zu ‚.beren Verwirklichung auch-die Zoll-,
tarifrevision dienen solle«. Aus diesen Worten geht
hervor, daß von den einzuführenden Finanzzöllen des
Zolltarifs allein die Verminderung der direkten
Steuerlast in ausreichendem Maße nicht erwartet
worden ist. Die Zolltarifrevision sollte nur »auch«
zu diesem Zweck dienen als ein Mittel in Verbindung
mit anderen.

der vorigen Session dencReichstag vorgelegt. Die
letztere Reform ist nicht zu Stande getommen,«s dies
erstere innerhalb engerer Grenzen beschlossen worden,
als die verbündeten Regierung-enoorgeschlagen hatten.
Was an Vermehrung der auf indirektenAbgaben
beruhenden Einnahmen des Reichs, mögen diese Ein-
nahmen in Zöllen oder in inneren Steuern bestehen-»
in der vorigen Reichstagssession erreicht worden, ist
in Erinnerung Das Ergebniß ist bei aller Anerken-
nung des vom Reichstag bewiesenen Entgegenkommens
nicht der Art, um die sichere Aussicht zu gewähren,
das Ziel der Finanzreform durch jenes Ergebniß
schon gewinnen zu können.

Der andere leitende Gesichtspunkt, welchen der
Reichskanzler neben der Erzielnng eines höheren
Finanzertrages für bie Zollreform ausstellte, war der
eines mäßigen Schutzes der einheimifchen Produktion.
Doch hielten sich die ausgedrückten Erwartungen über
das nach dieser Seite zu Erreichende in durchaus be-
scheidenen Grenzen. Der Reichskanzler sagte: »es
erscheine ihm mit Rücksicht auf die Zollpalitik der
uns umgebenden Länder geboten, uns in der Ve-
sriedigung unserer finanziellen Bedürfnisse nicht durch
die Veforgniß einschränken zu lassen, daß durch diese
Befriedigung deutsche Produkte eine geringe Bevor-
zugung vor ausländischen erfahren.« Ferner hieß es:
»Der jetzt bestehende Vereinszolltarif enthält neben
den reinen Finanzzöllen eine Reihe von mäßigen
Schutzzöllen für bestimmte Industriezweige Eine
Beseitigung oder Verminderung dieser Zölle wird,
zumal bei der gegenwärtigen Lage der Industrie,
nicht rathfam erscheinen; vielleicht wird sogar bei

Als ergänzende Mittel wurden eine-z
Reform der Tabaksbesteuerung und der Brausteuek in .  

 

 

  es. - .ṅ . 

leidenden «"Zw«eig«e der bei-mischen Industrie, jeJ nach
dem Ergebniß derfiinGange befindlichen-« Enguetemz
eine Wiederherstellung höherer oder Erhöhung der
gegenwärtigen Zollsähs sich empfehlen-« ; _ . »

· Hinsichtlichetwaiger neu zu errichtender Barth
oerträge erklärte das Schreiben vom Is. Dezember :‑
»Um solche Verhandlungen mit Aussicht auf Erfolg
beginnen zu können, sei nöthig, auf autonomemeege
einZollsystem zu schaffen, welches die gesammte in's,
ländische Produktion der ausländischen gegenüber in
die möglichst-günstige Lage bringe.” ·

Als nun im Mai d. J. die Verhandlungen des
Reichstags über das vom Vandesrathnach den Ars-
betten der Revisionskommission vorgelegte Werk der
Tarifreform begannen und zu dem bekannten Ziele
fiih·rsten,- da sind von den Vertretern der Reform, wie
sich bei Vertheidigung eines »für heilsam erachteten
Weges von selbst verliebt, an die gemachten Vorschläge
nur giinstige Erwartungen gekniipst worden« Nie-
mals aber ist vom Tisch des Bundesrathes die Erwar-
tung auf einen unmittelbaren allseitigen, glänzenden
Umschwung der wirthschaftlichen Lage zum - Besser
ren « ausgedrückt worden. - Wohl aber wurden
gleich nach dem Schluß des Reichstags von freihänds
ierifcher Seite an das eben vollendete Werk die schlimm-
sten Befürchtungen geknüpft. Wieder-holt waren die Re-
gierungen mit allen denen, welche auf bie Reform Ver-
trauen festen, in der Lage, daran zu mahnen, daß
man dem Werk doch erst eine Probe gönnen müsse.
Als die jetzt vollzogenen Reuwahlen des preußischen
Abgeordnetenhauses her"annahten, hat diespreußische
Staatsregierung durch die »Provinzial-Correspondenz"
die Wähler wiederholt-daran erinnert, daß dies Wahl
zum Abgeordnetenhause vor Allem die— Stellung der
preußischen Wähler zu der durch einen Akt der Reichs-
gesetzgebung eingeleiteten Wirthschaftsreform bekunden
müsse; denn diese auf dem Gebiet der Reichsgewalt
begonnene Reform umsasse weit mehr als eine Aens
derung des Tarifs, welche nur ein Mittel für
das ganze Werk sei, und müsse sich auf bem Boden
der Kompetenz der Bundessiaaten vollenden.

Ohne Widerspruch darf der Ausfall der Wahlen
dahin gedeutet werden, daß die Mehrzahl der preu-
ßischen Wähler ihr Vertrauen zu dem begonnenen
Wert und ihren Wunsch nach Vollendung desselben
in dem Sinne, in welchem es begonnen worden, be-
kundet hat. Weil demnach das Vertrauen, welches
die Mehrzahl des preußischen Volks der Regierung
bei dem unternommenen Werk gewährt, bisher nicht
hat erschüttert werden können, wird seitens der Geg-
ner ein neues, sehr auffälliges Mittel versucht, der
Regierung die ihr zugewandte Gesinnung der Wähler
sobald als möglich zu entfremden. Man sagt den
Wählern, sie hätten von der Regierung die Anwart-
schaft auf einen unmittelbar bevorstehenden Aufschwung
aller Verhältnisse erhalten ; um dieser Anwartschaft
willen hätten sie regierungssreundliche Abgeordnete
vorgezogen. An den Wählern sei es nunmehr, zu-
zusehen, wie sie das ihnen Versprochene erhielten,



unb, wenn die Versprechun en sich nicht bewahrhei-

teten, bemuäcbft wieder- au; en Gegnerusder 9169m
rung zurückzukehren Jn diesen-Sinne war kürzlich -
in einer liberalen Zeitung zu lesen: «-

««:,Dem Reichskanzler ist eine Fristron drei Jah-
ren eingeräumt, um. den Wohlstand des« Landes zu
heben, die Steuern szu erleichtern und ·d«e«n europöi-
schen Frieden zu befestigen. · Solltens binnen, dieser
drei Jahre die Schutzzölle und das Staatseisenbahm
system nicht die Bereicherung der gesammten Nation
bewerkstelligt haben, so werden wir erleben, daß der
Zug der Zeit wiedernach links geht und· die ganze
Strömung der öffentlichen Meinung die freisinnigen
Wortführer sämmtlich in den Vordergrund treibt.“

Jn einer anderen, sehr angesehenen Zeitung war
am Abend des «Wahltages, als die Entscheidung noch
nicht bekannt war, Folgendes zu lesen, womit die Zei-
tung aus- einen etwa für die Liberalen ungünstigen
Ausfall durch die Vescheidenheit der Letzteren in ihren
Versprechungen gegenüber dem »Weihnachtsbaum, den
diell Regierungsorgane geputzt hatten-C vorbereiten
wo te:

»Ja der That ist Jedem etwas versprochen: er-
niedrigte Steuern, erleichterte Ausbringung der Ge-
meindebediirfnisse, bessere Getreidepreise, erhöhter Werth
der Güter, mehr Arbeit, mehr Verdienst für Alle.
Den mit den neuen Gesetzen Unzusriedenen ist Zu-
sriedenftellung zugesagt, es wird eine Selbstverwaltung
geben, die keine Thätigkeit beansprucht,- auch den
Liebhaber der Gewohnheit und des Schlendrians an-
heimelt und doch an Schnelligkeit die flinkste Bureaus
kratie einholt, Abschassung eingeschlichener Mißbräuche
ohne jede Reaktion; die Orthodoxen werden herrschen
und die Mittelpartei und kirchlich Liberalen nicht die-
nen; die Beamten erhalten bessere Gehalte, die Eisen-
bahnen transportiren billiger, rationeller, bequemer,
das Ausland zahlt an unsern Steuern mit und öff-
net uns seine Thore. Mit einem Worte, es werden
bessere Zeiten kommen —- goldene Seiten.“

 

Die Zeitung, welche solche Worte ,,wc«ihrend der
.gfgptfefiewitgung“ schrieb, wird zugestehen, daß so etwas
snur in der Spannung und Aufregungeiner schwan-
kenden Erwartung gesagt werden rannte. Von an-
derer Seite scheint man beharrlicher indem Streben,
die öffentliche Meinung dadurch zu erbittern, daß man
ihr einredet;kX sie habe ungemessene Versprechungen
empfangen; Die Regierung steht« diesem Bestreben
mit flimmern/aber ohne Vesorgniß gegenüber-. Sie
vertraut auf eine vielbewährte Eigenschaft des deut-
schen Volkscharakters. Unser Volk weiß, daß große
Verbesserungen und wahre Fortschritte sich langsam
vollziehen und langsam die belohnenden Früchte zei-
tigen. Das deutsche und insbesondere das preußische
Volk hat die größten Proben abgelegt von unerschüts
terlicher Standhaftigkeit in dem Beharren aus dein
als heilsam erkannten Wege, von thätiger Geduld
unter schweren Verhängnissen beilangsam auftauchen-
dem Hoffnungsschimmer Das deutsche Volk ist weni-
ger wie ein anderes der Lockung zugänglich: »Von
dem, was Ihr heute angefangen, müssen Euch mor-
gen die Früchte in den Schvoß fallen.”

Die Regierung hat die Wirthschastsreform mit
klarer Ueberzeugung undin fester Zuversicht unter-
nommen, in welcher sie durch alle bisherigen Wir-
kungen nur bestärkt worden ist. Aber die Regierung
weiß vollkommen, daß was sie begonnen, ein Werk
ist, zu dem eben nur der Grund gelegt worden, das
nicht vollendet werden kann, ohne den ferneren ein-
sichtigen und willigen Beistand der Vertretungen im
Reichstag und Landtag, das keine Früchte bringen
kann, als durch die besonnene, von Uebertreibung
und Ungeduld freie Ausnahme und Unterstützung aller
Volksklassen.

Unser Kaiser hatte seine Rückkehr nach Berlin
um zwei Tageverschoben Die Abreise von Baden-
Vaden ist nunmehr gestern Abend erfolgt, unb der
Kaiser ist heute Vormittag in Veriin eingetroffen.



Kirchliche Nachrichten
Am 20. Sonnta r nach Trinitatis

predigen in der Seh osz- und sMurrtirdnt:
ärübprebigt: Herr Diakonus Krebs.
mtspredigt: Herr Propst Thielmann.

Nachm.-Predigt: Herr Diakonus Krebs-.
Früh 872 Uhr Beichte: Herr Diak. Krebs.

Wochenpredrgt:
Donnerstag, den 30. October, Vorm. 872 Uhr:
HerrPropstThielmann. h

Montag, den 27. October, Abends 7 Uhr in
der St. Salvatorkirche, Bibelstunde: err
Diakonus Krebs.

Amtswoche: Herr Diakonus Krebs.

Wegen Berechnung der Zinsen von
den Spareinlagen und Aufnahme

20 Mark Belohnung.
Inder Nacht vom 6. zum 7. d. Mts. sind zwischen den Stat."Nr. 30:0

bis 32,0 auf der BreslausWartenberger ProvinzialsChaussee durch Frevler-s-
hand von 7 jungen Kirschbäumchen die Kronen abgebrochen und außerdem
zwei Stück von diesen Bäumchen sammt den Pfählen aus der Erde heraus-
gerissen worden.

Obige Belohnung erhält derjenige, wefcher den Thäter so nachweist, daß
er zur gesetzlichen Bestrafung herangezogen werden kann.

Breslau (Kleinburg), den 13. October 1879.
Der Landes-Baniufpector.

Sutter.

⸗

Die Ziehung der  der Jnoentur
können Kapitals-Rückzahlungen in der
Zeit vom 15. November er. bis zum
2. Januar 1880 bei der hiesigen
städtifchen Sparkasse nicht mehr statt-
finden.

Wir erfuchen deshalb, etwaige Ab-
hebungen bei der Sparkasse schon vor-
her vorzunehmen.

Oel-Z, den 17. October 1879.

Der Magistrat.

Bekanntmachuug.
Am Mittwoch, Den 29. d. am,

von früh 9 Uhr ab,
werden im Gerichtskretscham hierselbst
die noch im Beftande befindlichen
ca. 120 Stück Kiefern- nnd Tannen-

Bauhiilzer,
ca. 1000 Rm. diverfe Brennhiilzer
aus sämmtlichen Schutzbezirken hiesigen
Reviers im Wege der Licitation gegen
sofortigebaare Bezahlung verkauft.

Rogelwitzsz den 20. October 187:9.
Wer Königliche Oberforfler

Kirchner.

Formulare
zu

Maan und Gewichto-Reoisiono-
. protokollen

vorräthig in
A. Ludwig’s Buchdruckerei.

Sichere Heilung
in 14 Tagen garantire Allen an Bett-
nässen, sowie sonstigen an Blaseniibeln
Leidenden. Kosten gering. Arme gratis.
Prospekt, sowie die schönsten Zeugnisse
zu Diensten. F. (S. Bauer, Specialist,

 

 

Z. großen schles. Pferde-Lotterie
ist auf den 29.November verwoben;
demzufolge sind noch Loose in Fi. Ludivig’s Buchdruckerei
In Oels, G. Latier-nie in Hundsfeldzu haben.

Den Herren Schuhmachern
empfehlen wir unser großes Lager von ganz starkem Sohllcdct, Brandfohk
leder, ahlleder, braunen nnd schwarzen Saufen, braunen nnd schwarzen
Kalbfc en, sowie allen übrigen Ledergattungen; ferner von zur Rath ge-

brachten Zeug-, Filz-, Düffek nnd Ledergamafchen ec. ec.
zu zeitgemäßen Preisen.

Unser Gefchäftslokal befindet sich jetzt

Herrenftrafze 2.
Oels, im October 1879.

c. Philipp er Sohn,
Lederfabrik und Lederhandlugg.

Mag große PeizwaarewLager
IIDII M. BOdGll, Kürschner, Bresiau, Ring 35, .

parierte, l. und 2. Etage, ..
empfiehlt feine Herren-Geh-, Reise-, Jagd- und Livree-Pelze, für Damen Geh-
und Reife-Pelz-Mäntel nach den neuesten Faeons mit echt Lhoner Seiden-«
sammt-, Seidenrips-, Wollrips- und Stoffbezügen.

Große Auswahl von Damen-Pelzgarnituren in Zobel, Marder,
Nerz, Jttis, Feh, Bisam, Stanke und Scheitelaffe; Fußfäcke, Jagd-
muffen, Schlittendecken und verschiedene Pelzmiitzen, Netz-Beet e
von 120 Mark an, Damen-Jucken von 18 Mark an, Herren-Oe -
und Neifepelze von Rm. 75, Jagdmuffen und Fußfäcke von 4,50 Nm.
an, Damenpel e mit Befatz von 60 Mark an, Visiten-, Feh- und
Scheitelaffens Jkussen von M. 7,50 an, zum: unb Nerzmussen von
18 Mark an, imitirte Skunksmussen von 6 Mark an, Kindergarniturcu
von 3 Mark an, Cvmtoirs, Haus« und Jagd-Röcke von 30 Mark an.
Gleichzeitig empfehle mein reichhaltiges Lager moderner Herren- und Damen-
Pelzbezugssioffe, sowie fertiger Damen-Pelzbeziige zum Verkauf.

Alle angeführten Gegenstände werden unter Garantie der billigsten und
reellsten Bedienung geliefert. Umarbeitungen und Modernisirungen von Pelz- Wertheim a. M.

An 2...... Viel-inneren
werden sauber geschärft und reparirt.

P. Hantke, Messerschmied,
' Nachodstraße 32. J

gegenständen werden in meiner eigenen Werkstatt, wenn dieselben auch nicht
von mir gekauft sinds, bestens besorgt. Auswahl-Sendungen werden ohne
Spesenberechnung portofrei zugesandt. Füchse, Markt, Jltis und
Fischottern werden beim Einkauf von Pelzwaaren in Zahlung angenommen.

M. Boden, Kürschner, Breslau, Ring 35. 



Die Lieskriiiig voii 36712 cbm Feldsteiiieii
auf die Breslaii-Wartenberger Provinzial- Chaussee im Kreise Wartenberg
pro 1880 in der Zeit von jetzt bis ziim 1. März 1880 soll im Wege der
Submissionin einem Loose an bemäfiinbefiforbernben vergeben werden und zwar:
nach Stat. 44‚3+ 29 bis 45,2 + 47:91/4 Stat. a 6 onus-—--.-. 551/2125".
» » 5i,5—s—50 » 52,3 ,...71- » ä 32 „ =24o_ »
» » 533 » 55.9+87=27 „ 2 2. „ - 54 »
,, » 55‚9+87 „ 56‚2+07_—:2,20 „ z 8 » ___— 18 »

 

M Summa 3671J20dm
Offerten sind portofrei, versiegelt und mit entsprechender Ausschrift bis zu

dem auT

Dienstag, den 28. October cr., Vormittags 10 Uhr,
in meinem Büreau hierseibst stattfindenden Termiiie an mich einzusenden.
Die bezüglichen Bedingungen können vorher in meinem Büreaii, sowie bei-

dein ChausseeAufseher Rieg er in Neuhof bei Wartenberg eingesehen, oder _
gehen Einsendung von 70 Pf 0221211211Kosten poitofrei von niijr bezogen 1111111111, -

Bresslau (Kleinburg)- den 15. October 1879.

Wer 111111115-61111111 specior
Sutter.

—-.-«--—-—-·--.—-.-—-««-.» . --. ._._..____. „-.....

Die ausgezeichnetenCrsiilge einer
Traubentur

begründen sich einzig in«derRegeneration des Blutes nnd
solche bringt der einige Zeit fortgesetzte Genuß des rheis
nifeizen TraiibeinVrusibvnigs von s153. H. Zickeii-
heimer in Mainz in vollstem Maße hervor, weil derselbe

die rein wirksamen Bestandtheile der Weintraube enthält. Dabei ist der
Gebrauch viel billiger und angenehmer und zu allen Jahreszeiten möglich.
Namentlich auch als diätetisches Haus- Hülss- und Heilnahreingsmittel ·
bei Erkältungsleiden oder ziir Vorbeugung derselben, übertrifft der thei-
nifche Trauben-Brusihonig bei Weitem alle zweifelhaften Malz-
·-extracte, Fenchelabkochungen, Hufeenbonbons 2c. Ohne den Magen zu -:

« versäiiern, wie diese, wirkter im Gegeiitheil nur magenstärkend, Appetit
erregend, die Verdauung befördernd. Man bezieht den ächten
rheinischen Trauben-Brusthonig in Flaschen zu 1,1/2, 3 und ..
6 Mark nebst Gebrauchs- Anweisung direct von der Fabrik
oder Herrn Dr. W. Strauß in Ascaan auswärts durch die H
autorisirten Depots in Oels bei Paul 0ehlkrug, Apotheker, Ring.

(Knrschriften gratis und franko in allen Depots)

 

   
i
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. Uhren— nnd DptikalienHaiidlun
 0.. Ulbrich,

" Lonisensiriiße 2711? 6, früher Ring 6,
empfiehlt ihr großes Lager aller Gattungen gut regulirterTaschen- und Wand
Uhren unter Garantie und zu billigsten Preisen; desgleichen zur Wintersaison:
Thermometer für Zimmer, Fenster, Bad und Maische, Barometer, Saccharo-
meter, Alkoholometer, Rathenower Brillen und Pinee-nez, Theaterperspeetive
Fernröhre, Lupen 2c. 1c. in großer Auswahl und 311 billigen Preisen.

Alle in das Fach des Uhrmachers und Feinmechanikers schlagenden Re-
parateiren werden gut, sauber und billig« gefertigt; besonders erwähne ich noch,
daß ich bei Reparatiiren von Uhren ein Jahr Garantie fiir guten Gang
leisteund in dieser Zeit etwa vorkommenden Störungen unentgeltlich abhelfe.

RechnungsForiniilae
· « » “3.1311 chdreickerei.

 

   

  

empfiehkt

I

(ka» 20gZoapsnadski- 100Most-IMM-

Zum Virziniien
von Kandaren, Trensen, Steigbiigeln,
Ketten, getriebenem und gefalztein Koch--
geschirr von Eisenblech und Drathwaaren
aller Art empfiehlt sich .
Lanisenstraße 5. C. Bin-th-

311 A Ludwig’s Buchdruckerei in
Oels erschien soeben in fünfter Auflage
und durch Heinrich Tilgner
111 Beriisiadt 311 beziehen:. '

Der fertige Komiker
vder die Kunst, sich in jeder Gesellschaft

beliebt 311 machen.
ZtHefte l Mark,

einzelne Hefte 30 Pfennig»

—FAlleii MiittiriiW222.;
kann das einzig bewährte Mittel, die
M o l l ’ schen

Zahiihiilsbiiiidchen
- nnd Msrl;en.dKindern das Zahnen leicht
und schmerzlos zu fördern, nicht genug

empfohlen werden, Preis a Stück 1

und 11/2 Mark. Nur allein echt zu
· haben bei P. Oehlkrug, Apotheker in

é° Oels 1./6d9I

Planmos
gegen beliebige iiiiiteiiziihliiiigeii
bei Baarziihluug hoher iiiibåttz
kostenfreie Probesendung direct v. d Fabrik

Th. Weide'nslaufer, Berlin Nw.
Geehrte Anfragen werden sofort beantwortet

Allen Zahnleidendeii
sichere und schnierzloseHülfe ohne Heraus-

nahine des krankenZahnes.

Atelier fiir liinsiliiiie Zähne und
-. Plainden bei . _

Oskar Hmnsch in Wartenberg
W

Marktpreis der Stadt kagiau

Ddbni 22. October 1879:3 - «-

geik mittel. gering
_ OF4 Jtrö·ArOF

Weizenweiner. 2280 2170 1990
Weizen, gelber. 22 -— 21 20 19 40
Roggen . . . 18 — l7 40 16 50 .—
Geiste 17 -— 15 90 ‚14 40
Hafer 13 60 13 —- 12 20
Erbens 18—1620 1410.
Heu ver 50 Kilogramin 2.40—2.70 Mari»

Stroh,per Schock a 600 Kilogramne
1'9.00+ 2100m291a11.

Mehl, per 100 Kilograniin, Weizen sein
33.50—-34.00 Mari. Rennen, sein 28.50——
2950 Mari. Hausbacken Ame-W00 Mark. 222, music 100011.00 Weiman
11m Memo—850511111. «


